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1 Problemstellung 

Die weltweite Finanzkrise hat die bisher unter Ökonomen oft eher theoretisch disku-

tierte Möglichkeit eines Marktversagens in geradezu beängstigender Weise Realität 

werden lassen. Auf der Suche nach den Ursachen sowie nach einer Rechtfertigung 

der in dieser Form beispiellosen Stützungsaktionen für Banken und das Geldsystem 

bei gleichzeitig sprunghaft gesteigerter Staatsverschuldung ist in Deutschland vor 

allem der Vertrieb von Finanzdienstleistungsprodukten in den Fokus geraten. Aus 

exemplarischen Beobachtungen wie beispielsweise den „Lehman-Omas und -Opas“, 

denen nicht insolvenzgeschützte Zertifikate als sichere Altersvorsorge verkauft wur-

den1, wird geschlossen, dass das Vertriebssystem mitsamt seinen Anreiz- und Ver-

gütungssystemen maßgeblich zu dem Marktversagen beigetragen hat. Der ange-

nommene Fehlanreiz für den Vermittler im derzeit angewandten Provisionssystem 

liegt im Interessenskonflikt zwischen dem für den Kunden passenden Produkt und 

dem Produkt mit der höchsten Provision wählen zu müssen. Gestützt wird die These 

vom Marktversagen durch ungeeignete Anreiz- und Vergütungssysteme durch eine 

Studie des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(BMELV).2  

Das BMELV veröffentlichte 2009 ein Thesenpapier3, das die gesetzgeberischen Fol-

gen der Studie und der anschließenden Fachdiskussion aus Sicht des BMELV skiz-

ziert. Danach sollen unter anderem Anreize zur Beratung für Finanzdienstleistungs-

produkte (z.B. Versicherungen) im Privatkundengeschäft gegen Provision reduziert 

und stattdessen Beratung und Vermittlung gegen Honorar gefördert werden. Dieses 

Honorarsystem würde den oben beschriebenen Interessenskonflikt lösen. Unterstri-

chen wird dies 2011 durch ein weiteres Thesenpapier, in dem eine gesetzliche Rege-

lung des Berufsbilds der Honorarberatung gefordert wird.4 

Im Anschluss an diese Veröffentlichung ist auch vom BMELV forciert eine Diskussion 

um die Vergütung der Versicherungsvermittler entbrannt. In dieser Diskussion wird 

häufig von Honorarberatung gesprochen, ohne dass dieser Begriff eindeutig definiert 
                                                 
1 Goos 2009, Völklein 2008. 
2 Habschick/Evers 2008. 
3 BMELV-Thesenpapier 2009. 
4 BMELV-Thesenpapier 2011. 
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wird. So wird einerseits die Beratung gegen Honorar mit Honorarberatung bezeich-

net, aber andererseits auch die Vermittlung gegen Honorar. Dies führt nicht selten zu 

Missverständnissen zwischen Befürwortern und Gegnern der Honorarberatung. Des-

halb soll in dieser Arbeit speziell für den Versicherungsvermittlungsmarkt eine klare 

Differenzierung von Vermittlungs- und von Beratungsleistungen gegen Honorar in 

Abgrenzung zur erfolgs- und umsatzabhängigen Vermittlung gegen Courtage-

/Provision geleistet werden. 

Die Diskussion über die Vergütungsform lässt sich nicht trennen von einer allgemei-

nen Diskussion der Berufsbilder, die in der Versicherungsvermittlung vorzufinden 

sind. Daher werden in dieser Arbeit kurz die aktuelle Rechtslage sowie anschließend 

der ökonomische Sinn der Beratung und Vermittlung gegen Honorar erläutert.  

Offen ist auch die Frage, wie eine Umstellung von Courtage5 auf ein vom Kunden zu 

zahlendes Honorar auf die Beteiligten am Markt der Versicherungsvermittlung6 wirkt. 

Ziel dieser Arbeit ist es weiterhin die Wirkungen auf die Kunden, auf die Versicherer 

und auf die Versicherungsvermittler zu untersuchen.  

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert. Zunächst werden in Kapitel zwei die in Zusammen-

hang mit dem Thema relevanten Begriffe abgegrenzt. Im folgenden Kapitel wird un-

tersucht, welche Vermittlerart gegen Honorar beraten und vermitteln darf. Anschlie-

ßend werden die Auswirkungen eines Honorarvertriebssystems auf die jeweiligen 

Marktteilnehmer erläutert. 

2 Begriffsbestimmungen 

Der üblicherweise verwendete Begriff Honorarberatung ist unscharf. Je nach Autor 

werden hierunter reine Beratungsleistungen oder Vermittlungsleistungen gegen ein 

vom Kunden zu zahlendes Honorar oder beides verstanden. Zinnert versteht Hono-

rarberatung sogar noch enger als Vergütung für einen vergeblichen Vermittlungsver-

such.7 Auch das ehemalige Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen ist an 

der Begriffsverwirrung beteiligt, indem es zuletzt in VerBAV 9/96, 222 in Zusammen-

                                                 
5 Der Begriff Courtage ist inhaltlich gleichbedeutend mit Provision. 
6 Zum Begriff vgl. Beenken 2010, S. 13 ff. 
7 Vgl. Zinnert 2008, S. 363. 
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hang mit einer vermittelnden Tätigkeit des Versicherungsmaklers von Honorarbera-

tung spricht.8 

Als Oberbegriff für Honorarberatung und -vermittlung wird im Folgenden der Termi-

nus Honorarvertrieb verwendet. Denn es ist notwendig, zwischen der Honorarbera-

tung und der Honorarvermittlung9 eindeutig zu differenzieren. Die beiden Tätigkeiten 

unterscheiden sich wesentlich nach ihrem Ziel. Die Honorarberatung hat einen Bera-

tungserfolg zum Ziel, Honorarvermittlung hingegen einen Vermittlungserfolg. Der Be-

ratungserfolg meint die den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden entsprechende 

Beantwortung fachlicher Fragen in Zusammenhang mit dem Bedarf an, der Auswahl, 

der Erfüllung oder der Beendigung und Abwicklung von Versicherungs- oder auch 

Kapitalanlageprodukten, die Unterstützung bei Fragen des Risikomanagements und 

der Versicherungsnahme sowie die Entscheidungsvorbereitung. Der Vermittlungser-

folg hingegen ist der den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden entsprechende 

Abschluss und die Aufrechterhaltung bzw. Verlängerung von Versicherungs- oder 

auch Kapitalanlageprodukten. Problematisch ist, dass nicht in jedem Fall von vorn-

herein feststeht, ob ein Beratungs- oder ein Vermittlungserfolg angestrebt wird. Am 

Anfang steht stets ein Beratungsanlass.10  

Im Folgenden werden die Begriffe Honorarberatung und Honorarvermittlung definiert 

und voneinander abgegrenzt. Zudem wird auf den Begriff des Nettotarifs eingegan-

gen. 

2.1 Honorarberatung 

Die Honorarberatung ist eine Dienstleistung, die einen Beratungserfolg zum Ziel hat, 

der Gegenstand des implizit oder explizit abzuschließenden Beratungsvertrags zwi-

schen Berater und Beratungskunden ist. Inhalte der (Versicherungs-) Beratung kön-

nen beispielsweise die Risikoexploration, die Beratung zu Versicherungskonzepten, 

die Versicherer- und Produktauswahl, die fachliche Produktberatung, der An-

tragsaufnahme- und Vertragsabschlussprozess, Vertragsveränderungen, Schaden- 

und Leistungsregulierungen, Vertragsbeendigungen oder Zweitmeinungen zur Leis-

                                                 
8 Vgl. Umhau 2003, S. 2. 
9 Vgl. Umhau 2003, S. 77, der hierfür auch die historischen Begriffe „Senseria“ bzw. „Sensarie“ vor-
schlägt. 
10 Vgl. auch § 61 Abs. 1 VVG. 
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tung eines Versicherungsvermittlers sein.11 Das Beratungsziel ist in der Regel eine 

Entscheidungsvorbereitung, auf jeden Fall nicht die erfolgreiche Vermittlung eines 

oder mehrerer Versicherungsverträge. 

2.2 Honorarvermittlung  

Der Begriff Honorarvermittlung spiegelt die eigentliche Tätigkeit des Vermittlers nur 

unzureichend wider, da diese meist weit über die eigentliche Vermittlung des Vertra-

ges hinausgeht. Sie besteht in der Regel aus einer Beratung mit dem Ziel einer an-

schließenden Vermittlung eines oder mehrerer Versicherungsverträge. Die gesamte 

Tätigkeit, die unter Honorarvermittlung zusammengefasst wird, lässt sich daher in 

zwei Schritte einteilen, die Beratung und die eigentliche Vermittlung.  

Die vermittlungsbegleitende Beratung lässt sich wie folgt gliedern: 

- Vermittlungsakzessorische Beratung 

- Vermittlungsadditive Beratung.12 

Die vermittlungsakzessorische Beratung ist untrennbar mit der Vermittlung verbun-

den und dient zum Ausgleich des Informationsgefälles zwischen Versicherungsnach-

frager und Versicherungsanbieter. Entscheidend dabei ist, dass sich dieser Ausgleich 

auf ein konkret angebotenes Produkt und auf den vom Versicherungsvermittler er-

kennbaren Beratungsanlass bezieht.13  

Zur vermittlungsakzessorischen Beratung besteht rein rechtlich nach 

§ 61 Abs. 1 VVG nur eine Verpflichtung, soweit ein Anlass hierfür besteht. Sie ist in 

der Regel jedoch notwendig, um den Vermittlungsvorgang erfolgreich durchführen zu 

können. Weiter geht die rechtliche Verpflichtung zur Beratung beim Versicherungs-

makler, die aus seinem Status des Sachwalters abgeleitet wird.14 Hier werden auch 

anlassunabhängig eine vorvertragliche Risikoidentifizierung und Risikoberatung so-

wie laufende Beobachtung des Risikos des Versicherungsnehmers und Beratung zur 

                                                 
11 Vgl. Baumann (1998), S. 47 ff.; Matusche-Beckmann (2009), S. 323 ff. Rn. 277 ff. 
12 Vgl. Beenken 2010, S. 43. 
13 Vgl. Stöbener 2007, S. 468; Reiff 2006, S. 77. 
14 Vgl. das sogenannte Sachwalterurteil, BGH vom 22.5.1985, BGHZ 94, 356 (359). 
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Anpassung des Versicherungsschutzes bei Risikoänderungen verlangt.15 Dazu sind 

eine Marktanalyse und -beobachtung erforderlich.16 

Die vermittlungsakzessorische Beratung umfasst zum einen die vom Anlass abhän-

gige Risikoexploration und zum anderen die produktbezogene Beratung. Diese glie-

dert sich in die Produktauswahlberatung, also die Darlegung, welches Produkt oder 

welche Produktart grundsätzlich den Wünschen und den Bedürfnissen des Versiche-

rungsnehmers entsprechen kann. Die Produktberatung im engeren Sinn umfasst die 

Darlegung, inwiefern das konkret ausgewählte Produkt den Bedürfnissen des Versi-

cherungsnehmers entspricht. Versicherungsmakler und unter Umständen auch Mehr-

fachvertreter17 müssen weitergehend begründen, welchen Versicherer sie entweder 

aus der gesamten Angebotsbreite des Markts oder aus der ihnen konkret zur Verfü-

gung stehenden Angebotsbreite ausgewählt haben. Die Produktgestaltungsberatung 

befasst sich mit der Gestaltung des Versicherungsvertrags und umfasst unter ande-

rem Beginn und Laufzeit, Höhe der Versicherungssumme, Ein- und Ausschlüsse o-

der Selbstbeteiligungen. 

Die vermittlungsadditive Beratung ergibt sich aus Gestaltungsspielräumen, die die 

rechtlichen Vorgaben zur Beratung in Zusammenhang mit einer Vermittlung belas-

sen. Kern ist die Erweiterung des für den Versicherungsvermittler erkennbaren Bera-

tungsanlasses auf eine erweiterte Bedarfsituation. Anlässe können dabei die Anfrage 

des Kunden zu einem bestimmten Produkt bis hin zu einer umfassenden Risiko- und 

Vorsorgeberatung sein. In der Folge erweitert sich die Produktauswahlberatung 

quantitativ um die Zahl anzubietender Produkte und qualitativ, weil durch die Ange-

botsmenge bei begrenzten finanziellen Mitteln ein Auswahlproblem des Kunden ent-

steht. 

Einer erfolgreichen vermittlungsbegleitenden, also vermittlungsadditiven oder  

-akzessorischen, Beratung folgt die eigentliche Vermittlung. Unter Vermittlung ver-

steht Arnhofer „den Ausgleich zwischen den Zielen und Interessen der Anbieter und 

Nachfrager von Versicherungsschutz“. Die Vermittlung „umfasst im Einzelnen die 

Vermittlungsdienstleistungen Absatzdurchführung, Bestandspflege, Service im Versi-

                                                 
15 Vgl. Baumann 1998, S. 52, 57ff., 103. 
16 Vgl. Baumann 1998, S. 105. 
17 Vgl. zum Meinungsstand, ob ein Mehrfachvertreter zur Auswahlbegründung verpflichtet ist, zustim-
mend Thiel 2005, S. 52; Gamm/Sohn 2007, S. 39; einschränkend Mensching 2002, S. 64, 69. 
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cherungsfall und die Tätigkeiten zur Erstellung des Versicherungsschutzes“.18 Diese 

umfassend gedachte Definition blendet die vor der Vermittlung im engeren Sinn ste-

hende Beratung aus. In der Literatur wurde bislang strittig diskutiert, ob die Dienst-

leistungen Versicherungsvermittlung und Beratung trennbar sind.19 

Die Vermittlung von Versicherungen im engeren Sinn umfasst das erfolgreiche Zu-

sammenbringen von Versicherungsunternehmen und Versicherungsinteressenten 

mit dem Ziel, aus dem Versicherungsinteressenten einen Versicherungsnehmer wer-

den zu lassen. Je nach vergebener Vollmacht ist davon auch der erfolgreiche Ab-

schluss des Versicherungsvertrags durch den Versicherungsvermittler für den Versi-

cherungsnehmer umfasst. 

Die Vermittlung kann damit in die Transaktionsvorbereitung, -durchführung und          

-nachbereitung gegliedert werden.20 In der Praxis werden vereinzelt Versicherungs-

produkte von Versicherungsinteressenten nachgefragt, die sich bereits selbst hinrei-

chend über ihren Versicherungsbedarf informiert haben, beispielsweise bei einem 

Versicherungsberater, einer Verbraucherberatung oder einem Verbraucherverband.21 

Diese Interessenten bedürfen keiner weiteren Beratung, sondern benötigen den Ver-

sicherungsvermittler lediglich zur Durchführung der entsprechenden Transaktionen 

wie der Antragsaufnahme und -weiterleitung, Entgegennahme von Erklärungen und 

Schaden-/Leistungsmeldungen. Damit unterscheidet sich die Honorarvermittlung in-

haltlich nicht von der Vermittlung gegen Provision oder Courtage.  

Der Hauptunterschied zwischen der Vermittlung gegen Courtage/Provision und der 

Honorarvermittlung besteht in der Person des Vergütungsschuldners. Bei der Hono-

rarvermittlung ist Vergütungsschuldner nicht das Versicherungsunternehmen, son-

dern der Kunde selbst. Zudem dürfen alle Vermittler die Vermittlung gegen Provision 

oder Courtage anbieten. Bei der Honorarvermittlung ist dies wohl nur eingeschränkt 

der Fall; vgl. Kapitel 3.3. 

                                                 
18 Vgl. Arnhofer 1982, S. 61. 
19 Vgl. Schareck 2005, S. 302; Traub 1995, S. 57; Nell/Traub 1994, S. 96. 
20 Vgl. Meffert/Bruhn 2006, S. 29 f., 59 ff. 
21 Vgl. VZBV (2011). 
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2.3 Nettotarif  

Neben der ungenauen Abgrenzung der Begriffe Honorarberatung und -vermittlung ist 

auch der Begriff Nettotarif bisher nicht eindeutig definiert. Das BAV beschrieb Netto-

tarife zuletzt in VerBAV 9/96 als  „abschlusskostenfreie Tarife, in die namentlich kei-

ne Provision eingerechnet wird“. Dieser Definition wird hier jedoch nicht uneinge-

schränkt gefolgt. Die Definition ist ungenau, denn Nettotarife sind nicht in Gänze ab-

schlusskostenfrei und können vielmehr durchaus weitere Abschlusskosten enthal-

ten,22 soweit diese beispielsweise für die Verwaltung anfallen.23 

In der Praxis hat das Fehlen einer eindeutigen Definition dazu geführt, dass unter 

dem Begriff Nettotarif ganz verschiedene Versicherungspolicen angeboten werden. 

So werden teilweise Policen, bei denen die Provision auf die gesamte Laufzeit verteilt 

wird, Policen, bei denen der Vermittler entscheiden kann, über wie viele Jahre die 

Provision verteilt wird oder auch Policen, bei denen der Vermittler die Höhe der Pro-

vision festlegt, fälschlicherweise als Nettotarife bezeichnet. Diese Beispiele zeigen, 

dass eine Menge der angebotenen Nettotarife für eine Honorarvermittlung, bei der 

der Versicherungsnehmer den Vermittler direkt bezahlt, ungeeignet sind.  

Ein für die Honorarvermittlung geeigneter Versicherungsvertrag enthält weder Provi-

sions- oder Courtagekosten. Idealerweise sollten auch sonstige Kosten, die sich aus 

den Provisions- oder Courtagezahlungen ergeben, herausgerechnet sein. Wie oben 

erwähnt ist ein solcher Versicherungsvertrag nicht in Gänze abschlusskostenfrei. Ei-

ne geeignete Definition sollte – entgegen der derzeitig wohl vorherrschenden Defini-

tion – nicht auf die Abschlusskostenfreiheit abstellen. Aus diesem Grund wird der 

Begriff Nettotarif nachfolgend mit folgender Definition verwendet: 

Ein Nettotarif ist ein Tarif, der weder Provisions- oder Courtagekosten noch damit im 

Zusammenhang stehende Kosten enthält.  

                                                 
22 Vgl. Koch 2007, S. 248; Karle 2000, S. 426. 
23 Vgl. Koch 2007, S.248. 



 
8 

 

3 Honorarberatung und Honorarvermittlung durch Versicherungsvermittler 

und Versicherungsberater  

Honorarberatung, Honorarvermittlung sowie die Vermittlung von Nettotarifen umfas-

sen regelmäßig auch Rechtsberatung.24 Handelt es sich dabei um eine Rechtsdienst-

leistung im Sinne des RDG,25 so ist sie nach § 3 RDG nur in dem Umfang zulässig, 

in dem sie durch das RDG oder durch oder aufgrund anderer Gesetze erlaubt wird. 

Im Bereich des Versicherungsvertriebs sind daher insbesondere die gesetzlichen 

Regelungen der §§ 34 d, 34 e GewO und § 5 RDG von Bedeutung. Weiter ist auch 

das Provisionsabgabeverbot nach § 81 Abs. 3 VAG maßgeblich für die Beurteilung 

der Zulässigkeit alternativer Vergütungsformen für Versicherungsvermittler. 

Die §§ 34 d und 34 e GewO beinhalten Rechtsdienstleistungsbefugnisse für Versi-

cherungsmakler und Versicherungsberater. Nach § 5 Abs. 1 RDG sind ferner solche 

Rechtsdienstleistungen erlaubt, die als Nebenleistung erbracht werden und zum ei-

gentlichen Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören, also solche rechtsberatenden Tätig-

keiten, ohne die die Tätigkeitsausübung als solche nicht möglich wäre.26 

Zur Beantwortung der Frage nach der rechtlichen Zulässigkeit der Tätigkeit der Ver-

sicherungsvermittler und Versicherungsberater ist entscheidend, ob die konkret zu 

erbringende Tätigkeit überhaupt Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG ist, ob die-

se als Hauptleistung oder als Nebenleistung (zur Honorar- oder Provisions-/       

Courtagevermittlung) erbracht wird und ob für die Rechtsdienstleistung als Haupttä-

tigkeit eine entsprechende spezialgesetzliche Grundlage im Sinne des § 3 RDG be-

                                                 
24 Vgl. Baumann 2010, S. 724, Rn. 22, 24, m.w.N. aus der Rspr.; Matusche-Beckmann 2009, Rn. 240; 
Zinnert 2008, S. 45. 
25 Nach § 2 Abs. 1 RDG ist Rechtsdienstleistung „jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenhei-
ten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert.“ 
26 Vgl. Baumann 2010, S. 725, Rn. 24; kritisch hinsichtlich des Rückgriffs auf § 5RDG: Römermann 
(2011), S. 385 f.; Hirtz (2008), Rn. 190; zum Begriff der Rechtsdienstleistung im Allgemeinen vgl. u.a.: 
Dreyer/Müller (2009), Krenzler (2010), Kleine-Cosack (2008). 
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steht oder aber die Tätigkeit als Nebenleistung von § 5 RDG erfasst ist.27 Das bedeu-

tet für die jeweiligen Berufsgruppen im Einzelnen.28 

3.1 Versicherungsberater 

Der Versicherungsberater wird in § 59 Abs. 4 VVG definiert. Danach ist Versiche-

rungsberater, „wer gewerbsmäßig Dritte bei der Vereinbarung, Änderung oder Prü-

fung von Versicherungsverträgen oder bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus 

Versicherungsverträgen im Versicherungsfall berät oder gegenüber dem Versicherer 

außergerichtlich vertritt, ohne von einem Versicherer einen wirtschaftlichen Vorteil zu 

erhalten oder in anderer Weise von ihm abhängig zu sein.“ Inhaltsgleich wird der 

Versicherungsberater auch in § 34 e Abs. 1 GewO definiert.29 Der Versicherungsbe-

rater erbringt seine Beratungsleistung stets unabhängig von einem Vermittlungserfolg 

und wird von dem Versicherungsnehmer durch ein Honorar vergütet.30 Bereits nach 

seiner gesetzlichen Definition erbringt der Versicherungsberater seine Beratungsleis-

tung als Hauptleistung (Honorarberatung). Hierzu bedarf er der Erlaubnis nach 

§ 34 e GewO. Diese enthält zugleich eine besondere Rechtsdienstleistungsbefugnis, 

in deren Rahmen der Versicherungsberater in Einklang mit dem RDG rechtsberatend 

tätig werden kann. 

Die Frage nach der Zulässigkeit einer Vergütungsvereinbarung für den Fall der Ver-

mittlung einer Netto-Police stellt sich für den Versicherungsberater nicht. Er berät 

Versicherungsnehmer in Versicherungsfragen, kann bestimmte Produkte empfehlen, 

darf diese Produkte aber nicht vermitteln.31  

                                                 
27 Die Abgrenzung von Haupt- zu Annextätigkeiten im Einzelfall  ist nicht unproblematisch, vgl. Ruttloff 
(2009), u.a. mit Blick auf die nunmehr in §§ 60, 61 VVG gesetzlich geregelten Beratungspflichten sind 
die Abgrenzung von Haupt- und Nebentätigkeit sowie die Einordnung der jeweiligen Tätigkeiten als 
Rechtsdienstleistung i.S. des § 2 RDG erneut in die rechtliche Diskussion geraten und noch nicht ab-
schließend geklärt, vgl.: Baumann, VersJournal Extrablatt 4/2008, S. 9; Lensing (2009), S. 21; Matu-
sche-Beckmann 2009, Rn. 242 f; Schwintowski (2009) S. 1334 ff. 
28 Siehe dazu bereits: Beenken/Brühl/Schradin/Pohlmann/Schroeder/Wende (2011). 
29 Vgl. Reiff (2010), S. 1629 Rn. 68; Gamm/Sohn (2007) S. 32; Baumann (2008), S. 243 Rn. 16. 
30 Vgl. Neuhäuser (2009) S. 339 Rn. 3. 
31 Vgl. Neuhäuser (2009) S. 339 Rn. 3. 
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3.2 Versicherungsmakler 

Nach der Definition des § 59 Abs. 3 S. 1 VVG ist Versicherungsmakler im Sinne des 

VVG, „wer gewerbsmäßig für den Auftraggeber die Vermittlung von Versicherungs-

verträgen übernimmt, ohne von einem Versicherer oder Versicherungsvertreter damit 

betraut zu sein.“  

Der Versicherungsmakler unterliegt der Erlaubnispflicht nach § 34 d Abs. 1 GewO. 

Nach § 34 d Abs. 1 S. 4 GewO enthält die nach § 34 d Abs. 1 GewO erforderliche 

Gewerbeerlaubnis des Versicherungsmaklers neben der Vermittlungsbefugnis im 

Allgemeinen weiter die „Befugnis, Dritte, die nicht Verbraucher sind, bei der Verein-

barung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen gegen gesondertes 

Entgelt rechtlich zu beraten; diese Befugnis zur Beratung erstreckt sich auch auf Be-

schäftigte von Unternehmen in den Fällen, in denen der Versicherungsmakler das 

Unternehmen berät.“ Danach ist es dem Versicherungsmakler aufgrund seiner Ge-

werbeerlaubnis gestattet in dem aufgeführten Umfang rechtliche Beratung jedenfalls 

gegenüber Unternehmern und im Belegschaftsgeschäft32 unabhängig von einer 

Vermittlungstätigkeit, mithin als Honorarberatung, zu erbringen.33 Das Berufsbild 

des Versicherungsberaters und das Berufsbild des Versicherungsberaters weisen 

demnach, jedenfalls sofern die Beratung im unternehmerischen Verkehr oder im Be-

legschaftsgeschäft erfolgt, erhebliche Überschneidungen auf.34 Dem Versicherungs-

makler ist es nach dem Gesetzestext im Gegensatz zum Versicherungsberater hin-

gegen nicht erlaubt, die außergerichtliche Vertretung des Versicherungsnehmers un-

abhängig von einer Vermittlungstätigkeit, mithin als Haupttätigkeit, zu übernehmen.35 

Nicht abschließend geklärt ist, ob der Versicherungsmakler über den Wortlaut der 

Norm hinaus auch allgemein zur Honorarberatung gegenüber Verbrauchern befugt 

                                                 
32 Die Erweiterung der Befugnis zur Beratung gegen gesondertes Entgelt um den Adressatenkreis der 
Belegschaft beratender Unternehmen erfolgte durch das Dritte Mittelstandsentlastungsgesetz vom 
17.03.2009. 
33 Vgl. Baumann (2010) Rn. 26; Dörner (2010), Rn. 63; Ruttloff (2009), S.59 f., 63; Wirth (2008), 3; 
Zinnert (2008) S. 368 f. 
34 Vgl. Wirth (2008), S. 2; zu den Berufsbildern des Versicherungsmaklers und Versicherungsberaters 
vgl. u.a.: Durstin/Peters (2007), S. 1464 f.. 
35 Zur Zulässigkeit der außergerichtlichen Vertretung durch Versicherungsmakler als Annextätigkeit: 
BT Drs. 16/1935, S. 18; Dörner (2010), Rn. 64; Matusche-Beckmann (2009), Rn. 248, Rn. 251 ff.; 
Schwintowski (2009), S. 1333. 
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ist und welche rechtlichen Konsequenzen eine etwaige unzulässige Honorarberatung 

nach sich zieht.36 

Die Vermittlung gegen allein durch den Versicherungsnehmer zu entrichtendes Ho-

norar, Honorarvermittlung, hat das BAV im Falle der Vermittlung von Nettotarifen 

auf der Grundlage des alten Rechts in VerBAV 9/96, 222, ausdrücklich für zulässig 

angesehen; dies auch mit Blick auf das Provisionsabgabeverbot.37 Auch der Bun-

desgerichtshof hat sich auf der Grundlage des alten Rechts für die Zulässigkeit der 

Vermittlung von Versicherungen mit Nettotarifen gegen ein von dem Versicherungs-

nehmer zu entrichtendes Honorar ausgesprochen.38 

Weder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bzw. das Bun-

desministerium für Finanzen39 haben sich zur Zulässigkeit der Vermittlung von Netto-

tarifen gegen Honorar auf der Grundlage des neuen Rechts ausgesprochen noch 

musste der BGH auf der Grundlage des neuen Rechts hierzu entscheiden.40 Viel-

mehr hat die BaFin ausdrücklich von einer abschließenden Stellungnahme abgese-

hen.41 Für ein Festhalten an der früheren Ansicht des BAV sowie der Rechtspre-

chung der BGH spricht jedenfalls, dass nicht ersichtlich ist, dass der Gesetzgeber die 

Berufsausübung des Versicherungsmaklers durch die Gesetzesänderungen be-

schränken wollte.42  

Hervorzuheben ist zudem, dass in dem Fall der Vermittlung von Versicherungen mit 

Nettotarifen der Honoraranspruch wie auch der Courtageanspruch des Versiche-

                                                 
36 Zur Frage der Zulässigkeit der Honorarberatung führen weiter u.a. aus: Baumann (2010), Rn. 22 ff.; 
Schwintowski 2009, S. 1335; Ruttloff (2009); Lensing (2009).  
37 Allerdings hat das BAV den Nettotarif dabei - entgegen der hier vertretenen Begriffsbestimmung - 
als abschlusskostenfreien Tarif, in den namentlich kein Provisionsanteil eingerechnet wird, definiert. 
38 Gefestigte Rspr. nach BGH, Urteil vom 14.06.2007, III ZR 269/06, juris-Rdz. 7 = VersR 2007, 1127 
m.w.N. aus Rspr. und Lit. 
39 Durch das Jahressteuergesetz 2010 (BGBl. 2010 Teil I Nr. 62) ist die Verordnungsermächtigung 
nach § 81 Abs, 2 S. 4 VAG a.F. nunmehr (zunächst) auf das Bundesministerium für Finanzenüberge-
gangen und in § 81 Abs. 3 VAG n.F. geregelt. Dieses kann diese Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die BaFin (§ 2 Abs. 2 VAG) übertragen (§ 81 Abs. 3 S. 2 VAG n.F.). 
40 Die frühere Rechtsprechung des BGH hat das OLG Frankfurt in dem Beschluss vom 11.02.2009, 
7 U 38/08, juris-LS 1, bestätigt, wobei unbekannt ist, in welchem Jahr sich der zugrunde liegende 
Sachverhalt abspielte. Jüngst haben sich auch das AG Krefeld, Urteil vom 24.06.2010, 5 C 277/09, 
und das AG Köln, Urteil vom 03.11.2010, 118 C 186/10, juris-Rdz. 13 der früheren Rechtsprechung 
des BGH zum Nettotarif angeschlossen, unklar ist, ob die Urteile rechtskräftig sind. 
41 Vgl. Beenken (2008). 
42 Vgl. Baumann (2010) Rn. 27. 
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rungsmaklers gegen den Versicherer stets erfolgsabhängig ist, das Honorar auch bei 

der Vermittlung von Nettotarifen also nur für den Fall des Eintritts des Vermittlungser-

folgs vereinbart werden darf.43
 

3.3  Versicherungsvertreter 

Nach der Definition des § 59 Abs. 2 VVG, ist Versicherungsvertreter im Sinne des 

VVG, „wer von einem Versicherer oder einem Versicherungsvertreter damit betraut 

ist, gewerbsmäßig Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen.“ Die 

Tätigkeit wird bei vertraglicher Vereinbarung eines Wettbewerbsverbots als Aus-

schließlichkeits- oder sonst als Mehrfachvertretung ausgeübt, wobei die erste Varian-

te in Deutschland wesentlich weiter verbreitet ist. 

Sofern der Vertrag zwischen Versicherungsvertreter und dem Versicherer dies zu-

lässt, soll auch ein Versicherungsvertreter, die Beratung gegen Honorar in Einklang 

mit § 5 RDG erbringen dürfen, soweit es sich dabei tatsächlich um eine Nebenleis-

tung zu seiner Tätigkeit handelt.44 Allerdings bleibt ein Interessenkonflikt durch die 

Verpflichtung des Versicherungsvertreters zum Tätigwerden für den Versicherer und 

zur Vermittlung von dessen Produkten bestehen, das heißt eine durch die Honorar-

beratung zu erreichende unabhängige und objektive Beratung durch den Versiche-

rungsvertreter dürfte in der Regel ausscheiden.45 Zudem erstreckt sich die über die 

Gewerbeerlaubnis nach § 34 d Abs. 1 S. 1 GewO vermittelte Befugnis nach 

§ 34 d Abs. 1 S. 4 GewO zur rechtlichen Beratung bei der Vereinbarung, Änderung 

oder Prüfung von Versicherungsverträgen gegen gesondertes Entgelt im unterneh-

merischen Verkehr und Belegschaftsgeschäft ausschließlich auf den Versicherungs-

makler46 und erfasst gerade nicht den Versicherungsvertreter. 

Eine Tätigkeit des Versicherungsvertreters als Honorarvermittler scheidet nicht von 

vornherein aus,47 ist jedoch mindestens abhängig von den Absprachen zwischen 

                                                 
43 Vgl. Baumann 2010, Rn. 27; Zinnert 2008, S. 368; Karle 2000, S. 426. 
44 Vgl. Schwintowski (2009), S. 1335, 1336; wohl auch Zinnert (2008) S. 95; a.A. Hirtz (2008), Rn. 190 
45 Vgl. Teichler (2002) S. 389: Leithoff (2011), S. 239. 
46 Vgl. Neuhäuser (2009), S. 320 Rn. 46; Schönleiter (2009) § 34 d Rn. 60. 
47 Vgl. so wohl Loritz (2004), S. 404, 413; dazu auch Grundmann/Wahl (2009); dazu weiter Teichler 
(2002) S. 389, der zwar den Begriff der Honorarberatung verwendet und einer solche durch den Ver-
sicherungsvertreter in Betracht zieht, hiermit aber wohl die Honorarvermittlung im Sinne der Vermitt-
lung von Nettopolicen meint, S. 388. 
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Versicherer und Versicherungsvertreter sowie dem Vorhandensein entsprechender 

Produkte. Zudem bleibt der erwähnte Interessenkonflikt bei einer Beauftragung des 

Vertreters sowohl durch den Versicherer als auch den Kunden bestehen. 

Der nachfolgende Überblick zeigt, wie verbreitet die drei nach dem Handels- und 

dem Versicherungsvertragsrecht definierten Grundtypen der Versicherungsvermittler 

und -berater derzeit sind. Die Versicherungsberater stellen dabei eine Minderheit dar. 

Tabelle 1: Grundtypen der Versicherungsvermittler und -berater 

Registrierte  
Vermittler/Berater 

Tätigkeitsart i.S.v.  
§ 59 VVG 

Tätigkeitsart i.S.v.  
§§ 34d, 34e GewO 

Anzahl Anteil 

Versicherungsvertreter Mit Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO) 33.360 

 
Erlaubnisfrei - gebundene Versicherungs-
vertreter (§ 34d Abs. 4 GewO) 

178.496 

 
Erlaubnisbefreit produktakzessorisch 
(§ 34d Abs. 3 GewO) 

2.911 

 Summe: 214.767 82,6%

Versicherungsmakler Mit Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO) 44.864 

 
Erlaubnisbefreit produktakzessorisch 
(§ 34d Abs. 3 GewO) 

121 

 Summe 44.985 17,3%

Versicherungsberater § 34e GewO 203 0,1%

Summe  259.955 100,0%

Quelle: DIHK Service GmbH 2011, Stand: 29.6.2011 

4 Auswirkungen auf die Markteilnehmer 

Zunächst wird in diesem Abschnitt auf die aktuelle Angebots- und Nachfragesituation 

eingegangen. Anschließend wird erläutert, inwieweit sich der Honorarvertrieb auf die 

Marktteilnehmer Versicherungsunternehmen, Versicherungsnehmer und Vermittler 

sowie auf deren Beziehungen untereinander auswirkt. 

4.1 Angebot und Nachfrage von Honorarvertrieb 

Der bisher - gemessen an der Zahl der Versicherungsberater - geringe Verbreitungs-

grad von Honorarberatung spricht dafür, dass zumindest bei Versicherungsprodukten 

kein hinreichender Bedarf für eine reine Beratung ohne Vermittlung besteht. Die Ur-
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sache dürfte in den Besonderheiten des Produkts liegen. Versicherungsprodukte 

sind erklärungsbedürftige Rechtsprodukte,48 die mit überwiegend negativen Assozia-

tionen wie Tod, Krankheit, Unfall, Brand u.a. verbunden sind. Die Erfahrung, ob das 

Produkt tatsächlich seinen versprochenen Nutzen erbringt, machen viele Kunden nie, 

weil kein Versicherungsfall eintritt, oder erst dann, wenn der Versicherungsfall einge-

treten ist und die Entscheidung für den Versicherungsschutz nicht mehr zu revidieren 

ist.49 Zudem neigen Kunden zur systematischen Unterschätzung künftigen Bedarfs. 

Eine Mehrheit der Kunden ist deshalb abgesehen von den (wenigen) Pflichtversiche-

rungsprodukten über ihren Bedarf nicht hinreichend informiert, sondern eine Be-

darfsweckung und eine durchaus nachdrückliche Handlungsanleitung sind gefor-

dert.50 Dies verlangt sogar der Bundesgerichtshof vom Versicherungsmakler, indem 

er ihm eine Tätigkeitspflicht auferlegt.51 Damit besteht offensichtlich die Notwendig-

keit für eine umfassende Bedarfsweckung einschließlich Bedarfsdeckung, wie sie ein 

Versicherungsvermittler (bzw. im Bereich der Altersvorsorgen möglicherweise auch 

ein Anlagevermittler) leisten kann. 

Dagegen könnte es eine nennenswerte Nachfrage nach Vermittlung gegen Honorar 

geben.52 Befürworter der Honorarvermittlung argumentieren mit der Kostentranspa-

renz sowie mit Kostenvorteilen. Die Kostentransparenz scheint bisher allerdings für 

Kunden wenig kaufentscheidend zu sein. Zumindest wird sie abgesehen vom Indust-

riegeschäft bisher kaum nachgefragt. Auch die Kostenoffenlegung, die seit dem 

1.7.2008 durch §§ 2, 3 VVG-InfoV in der kapitalbildenden Lebens- und der Kranken-

vollversicherung gefordert wird, scheint bisher nicht, wie von den Befürwortern der 

                                                 
48 Vgl. Reiff (2010), Vor § 59 Rn. 7; Matusche (1995) S. 10. 
49 Vgl. auch die informationsökonomische Einordnung des Versicherungsprodukts als Erfahrungs- und 
Vertrauensgut; Mensching 2002, S. 19 f.; Traub 1995, S. 102 f. 
50 Vgl. Schareck 2005, S. 92 f.; Traub 1995, S. 98 ff. 
51 Vgl. BGH, Entscheidung vom 22.5.1985, BGHZ 94, 356 (359). 
52 Vgl. Mebesius 2010, S. 84, der über eine allerdings von seinem Unternehmen, einem Dienstleister 
für Honorarvermittler, in Auftrag gegebene Studie berichtet, wonach über 70 Prozent der befragten 
Privatkunden sich eine Beratung/Vermittlung gegen Honorar vorstellen können und im Durchschnitt 
Zahlungsbereitschaft für 62,70 Euro Stundenhonorar angeben. In einer anderen Studie stellt die Eu-
ropean Business School fest, dass 44 Prozent der befragten Anlage- und Versicherungsvermittler und 
-berater auch Honorarleistungen anbieten, in der Regel aber nur in Ergänzung zur Provisions-
/Courtagevermittlung; vgl. FDL-Studie 2009, S. 3. 
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Transparenz erwartet, zu einem veränderten Nachfrageverhalten der Kunden beige-

tragen zu haben.53 

4.2 Versicherungsunternehmen 

Eine wesentliche Aufgabe des Versicherungsunternehmens ist der Absatz von Versi-

cherungsschutz, also die marktliche Verwertung der eigenen Leistungsfähigkeit unter 

Integration des externen Faktors Versicherungsnehmer mit seinen Risiken. Dabei 

bedient sich das Versicherungsunternehmen verschiedener Absatzverfahren. Traditi-

onell spielt der Direktabsatz mit rund 3-5 Prozent Marktanteil nur eine untergeordnete 

Rolle, ein Großteil der Versicherungsverträge wird über Versicherungsvermittler ab-

gesetzt.54 Neben dem Absatz der Versicherungsprodukte übernehmen die Versiche-

rungsvermittler die Aufgabe der Betreuung der Kunden und der Unterstützung im 

Schadens- oder Leistungsfall und damit Dienstleistungen im Interesse des Versiche-

rungsunternehmens, das sonst eigenes Personal einsetzen müsste, um die Erfüllung 

der Versicherungsverträge sicherzustellen. 

Die Honorarberatung ist dem direkten Einfluss eines Versicherungsunternehmens 

entzogen. Auch wenn sie einen Einfluss auf die Auswahlentscheidung des Versiche-

rungsnehmers ausübt, wird sie nicht unmittelbar am Entscheidungsprozess und der 

Vermittlung beteiligt. Aufgrund der eher geringen Bedeutung der Honorarberatung ist 

es rational, dass Versicherungsunternehmen nur begrenzten Aufwand betreiben, 

Honorarberater mit entscheidungsrelevanten Informationen zu unterstützen. 

Die Honorarvermittlung stellt dagegen einen unmittelbaren Ersatz der traditionell vor-

herrschenden Provisions-/Courtagevermittlung dar. Dies kann erhebliche Konse-

quenzen für das Versicherungsunternehmen haben, die es näher zu untersuchen 

gilt. 

Zunächst einmal entfällt im Falle der Honorarvermittlung die Vergütung des Versiche-

rungsmaklers durch den Versicherer. Dies kann den Nutzen erbringen, dass das 

Versicherungsunternehmen die Provisions-/Courtageverwaltung sowie den damit 

zusammenhängenden Zahlungsverkehr einspart. Auch reduziert sich möglicherweise 

ein courtageinduziertes Frühstorno.  

                                                 
53 Vgl. VersicherungsJournal-Umfrage 2008, S. 13 ff. 
54 Vgl. Beenken (2010), S. 1. 
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Dagegen verliert das Versicherungsunternehmen allerdings Steuerungsmöglichkei-

ten55 und muss vermehrten Aufwand betreiben, um Honorarvermittler auf die Vorteil-

haftigkeit der eigenen Versicherungsprodukte aufmerksam zu machen. Möglicher-

weise müssen neue oder zusätzliche, nichtmonetäre Anreize geschaffen werden. 

Ein wesentliches Problem dürfte sein, dass mit dem Wegfall der Vergütung durch das 

Versicherungsunternehmen auch die ohnehin schwach ausgeprägte, nur vertrags-

ähnliche Bindung des Versicherungsmaklers an das Versicherungsunternehmen 

erodiert und die Interessen des Versicherungsunternehmens nach angemessener 

Übermittlung risikorelevanter Informationen über den Versicherungsnehmer faktisch 

nicht mehr durchgesetzt werden können. Dadurch würde auch das bisher angenom-

mene Doppelrechtsverhältnis56 des Versicherungsmaklers in Frage gestellt. Das 

Versicherungsunternehmen müsste während der Vertragsanbahnung adverse Selek-

tion sowie nach Vertragsschluss ein erhöhtes moralisches Risiko befürchten und die-

sem mit entsprechendem Aufwand gegensteuern.57 

Weiter stellt sich die Frage, wer in diesem Fall Tätigkeiten übernimmt, die primär im 

Interesse des Versicherungsunternehmens liegen, wie beispielsweise die Unterstüt-

zung bei der Ermittlung im Schadens- oder Leistungsfall und wie diese Leistungen 

vergütet werden.  

Versicherungsunternehmen könnten zudem Gewinne einbüßen, die sie durch eine 

für den Versicherungsnehmer intransparente Gestaltung der Vermittlervergütung ab-

schöpfen können. So werden die Vertriebswege teilweise sehr unterschiedlich vergü-

tet,58 während dem Kunden gegenüber einheitlich kalkulierte Versicherungsprodukte 

angeboten werden, unabhängig von den tatsächlich entstandenen Kosten für den 

Abschluss des einzelnen Vertrags. 

Vorübergehend könnten Versicherungsunternehmen von Nettotarifen profitieren, weil 

diese in den üblichen, für Verbraucher und für Vermittler hergestellten Preis-/      

Leistungsvergleichen besser abschneiden als Bruttotarife, da derzeit jedenfalls die 

                                                 
55 Die Versicherer haben hierzu bisher noch keine einheitliche Meinung, vgl. Been-
ken/Brühl/Schradin/Pohlmann/Schroeder/Wende (2011), S. 15 f. 
56 H.M. vgl. nur BGH, Beschluss vom 19.10.1994, IV ZR 39/94, juris-OS; (2010) Rn. 65 m.w.N. auch 
zur Gegenansicht; Baumann (1998) S. 164. 
57 Vgl. Nickel-Waninger (2010), S. 559 f. 
58 Vgl. Beenken (2011). 
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Kostenbelastung bzw. die Renditeminderung durch ein abweichend zu zahlendes 

Honorar nicht für Kunden transparent dargestellt und in die Bewertung einbezogen 

werden. 

Zusammenfassend stellt ein Wechsel der Vergütungsart für das Versicherungsunter-

nehmen die bisher gewohnte Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern grundsätz-

lich in Frage. Die Konsequenz für das Versicherungsunternehmen kann sein, auf den 

Einkauf von Geschäft über Versicherungsmakler zu verzichten oder zusätzlichen 

Aufwand zu betreiben, die angebotenen Risiken durch eigene Mitarbeiter prüfen zu 

lassen, wodurch die internen Abschlusskosten steigen, was sich auf die Tarifkalkula-

tion auswirkt.  

Außerdem hätte ein Systemwechsel gravierende Folgen für die Zusammenarbeit mit 

Versicherungsvertretern, die nach der hier vertretenen Auffassung wohl keine Hono-

rarvermittlung und keine Honorarberatung anbieten können und demnach vom Hono-

rarvertrieb ausgeschlossen sind. Der seit Jahren beobachtete Rückgang der Markt-

anteile der bisher dominanten Ausschließlichkeitsorganisationen könnte sich be-

schleunigen, was kaum im Interesse der betroffenen Versicherungsunternehmen lie-

gen wird. 

Im Verhältnis zu Versicherungsnehmern könnten Versicherungsunternehmen das 

Angebot von Nettotarifen als Chance verstehen, zeitbefristete Vorteile von Netto- 

gegenüber Bruttotarifen auszunutzen und Nettotarife als scheinbar günstigere Vari-

ante aktiv zu bewerben. Bei einer marktweiten Anwendung würde dieser Vorteil hin-

gegen schnell verschwinden. 

4.3 Versicherungsnehmer 

Versicherungsnehmern wird der Nutzen zugesprochen, bei einer separaten Honorie-

rung von Beratung und Vermittlung eine bessere Kostentransparenz zu erhalten und 

dadurch fundierte Entscheidungen treffen zu können. Nach der Prinzipal-Agenten-

Theorie erhält der Versicherungsnehmer als Prinzipal durch das Honorar die Mög-

lichkeit, den Agenten (Berater/Vermittler) zu steuern. Zudem kann es mindestens 

zeitbefristet zu Arbitragegewinnen kommen, wenn Kunden ihre Verhandlungsposition 

gegenüber Honorarvermittlern ausnutzen und geringere Honorare als vergleichbare 

Provisionen/Courtagen durchsetzen können. 
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Allerdings ist nicht sicher, ob der gewünschte Nutzen eintritt. Dies setzt voraus, dass 

der Versicherungsnehmer hinreichend beurteilen kann, wie er die aufgezeigten Kos-

ten einzuordnen und – gerade in der Lebens- und in der Krankenversicherung – zu 

den teilweise sehr langen Vertragslaufzeiten in Beziehung zu setzen hat. Dies würde 

zum Teil finanzmathematische Kenntnisse erfordern, die bei einer Mehrheit der Kun-

den nicht vorauszusetzen ist. Damit dürfte auch beim Honorarvertrieb eine asymmet-

rische Informationsverteilung hinsichtlich der Vergütung vorliegen, die von Vermittlern 

zur Abschöpfung von Renten genutzt werden kann. 

Des Weiteren kann es auch zu Missnutzen des Versicherungsnehmers kommen. Die 

individuelle Honorierung ist mit deutlich größerem Aufwand für den Vermittler ver-

bunden als eine pauschale Vergütungsabrede mit dem Versicherungsunternehmen. 

Es entstehen zusätzliche Transaktionskosten bei der Anbahnung, Vereinbarung, 

Durchsetzung und Kontrolle der entsprechenden Verträge. Zudem werden Vermittler 

kalkulatorisch ein erhöhtes Ausfallrisiko in ihrer Honorargestaltung berücksichtigen; 

vgl. dazu Ausführungen unter 4.4. 

Aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive könnten nicht hinreichend risikobe-

wusste Kunden keine Nachfrage nach Beratung und Vermittlung entwickeln, wenn 

diese gegen ein unmittelbar zu zahlendes Honorar angeboten wird. Das kann dazu 

führen, dass Kunden auf Versicherungsschutz verzichten, die im Provisionsvertriebs-

system über ihr Risiko aufgeklärt worden wären und eine Versicherungsentscheidung 

getroffen hätten.59 Dies hat auch sozialpolitische Implikationen, da insbesondere im 

Bereich der Altersvorsorge ein Abbau des Informationsgefälles und in der Konse-

quenz eine weite Durchdringung von Kunden mit Vorsorgelösungen vom Gesetzge-

ber gewollt sind. Dass dazu Vertriebsanreize anerkanntermaßen notwendig sind, 

wird beispielsweise durch die nachträgliche Reduzierung der Mindestverteilungszeit 

von Abschlusskosten in der Riesterrente von zehn auf fünf Jahre durch das Alter-

seinkünftegesetz 2005 deutlich, in deren Folge die Durchdringung der Bevölkerung 

mit staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukten signifikant angestiegen ist.60 

Fraglich ist, wie Beratungs- und Vermittlungshonoraren steuerlich zu behandeln sind. 

Reine Vermittlungshonorare werden derzeit als umsatzsteuerfrei angesehen. Ob dies 

                                                 
59 Vgl. Focht (2009), S. 145. 
60 Vgl. Statistisches Bundesamt (2006), S. 9. 
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bei größerem Erfolg der Honorarberatung und -vermittlung immer noch so gesehen 

wird, bleibt abzuwarten. 

Nettotarife führen zudem in der Kompositversicherung zu einer anteiligen Einsparung 

von Versicherungssteuer. Allerdings riskiert der Versicherungsnehmer, dass die Net-

toisierung als Umgehung der Versicherungssteuerpflicht eingeordnet und eine Versi-

cherungssteuer nacherhoben wird. Nach Ansicht der Finanzverwaltung Hamburg ist 

die Nettoisierung nur bei Großverträgen ab einer Jahresprämie von 150.000 Euro pro 

Vertrag nicht als Umgehung zu behandeln.  

Für die Beziehungen der Versicherungsnehmer zu Versicherungsunternehmen und -

vermittlern bedeutet ein Wechsel der Vergütungsart einerseits vermehrte Kosten-

transparenz, andererseits aber neue Informationsasymmetrien und eine daraus re-

sultierende Unsicherheit, die Kaufentscheidungen hemmt. Insbesondere ist der 

durchschnittliche Versicherungsnehmer mit der Beurteilung der Vorteilhaftigkeit un-

terschiedlicher Kombinationen aus (Produkt-) Leistungen und Kostenmodellen über-

fordert. 

4.4 Versicherungsvermittler 

Auch bei Versicherungsvermittlern, nach der hier vertretenen Auffassung wohl nur 

bei Versicherungsmaklern, sind unterschiedliche Auswirkungen auf den Vermittlerbe-

trieb durch den Honorarvertrieb denkbar. Als zumindest zeitbegrenzter Nutzen ist 

denkbar, dass Kunden erschlossen werden können, die eine transparente, individuell 

ausgehandelte Vergütung wünschen. Dieser Vorteil dürfte sich aber verlieren, wenn 

eine Mehrheit der Vermittler diese Vertragsgestaltung anbietet. Dasselbe gilt für den 

Nutzen, ein günstigeres Preis-/ Leistungsverhältnis von Netto- gegenüber Bruttotari-

fen darstellen zu können. Allerdings besteht hier möglicherweise ein erhöhtes Haf-

tungsrisiko, wenn dem uninformierten und finanzmathematisch nicht erfahrenen 

Kunden die Auswirkungen der Honorarforderung auf das Preis-/Leistungsverhältnis 

der Gesamtleistung im Vergleich zu Bruttotarifen mit einkalkulierter Abschlussvergü-

tung nicht hinreichend offengelegt werden. 

Ein möglicher Missnutzen für den Vermittler besteht in der Notwendigkeit, zusätzlich 

zur Verhandlung über den Abschluss von Versicherungsverträgen auch über die Ho-

norarvereinbarung verhandeln zu müssen. Kann keine Einigung über Letztere erzielt 
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werden, entfällt auch der Abschlusserfolg. Hinzu kommt, dass das Leistungsspekt-

rum des Vermittlers um die Fakturierung, Mahnbearbeitung und ggf. auch die Kredit-

gewährung zu Honorarabrechnungen ergänzt und entsprechender Aufwand entsteht. 

Alternativ können Dienstleister in Anspruch genommen werden, für die ebenfalls 

Aufwand entsteht. 

Der Vermittler muss zudem mit einem erhöhten Ausfallrisiko von Honoraren rechnen, 

da ihm der Versicherungsnehmer und nicht das Versicherungsunternehmen als 

Schuldner gegenüber steht. Dies müssen Vermittler kalkulatorisch in ihrer Honorar-

gestaltung berücksichtigen.  

Versicherungsvermittler haben bei einem Wechsel der Vergütungsart keinen Anreiz 

mehr, sich an einen bestimmten Versicherer zu binden. Dies kann die Ausbreitung 

der Versicherungsmaklertätigkeit fördern, sofern ein hinreichendes Angebot an Net-

totarifen entsteht. 

Dadurch steigt der Druck auf Versicherungsvertreter, die nach der hier vertretenen 

Auffassung keine Honorarvermittlung oder -beratung anbieten dürfen und deshalb in 

zusätzliche Wettbewerbsnachteile gegenüber Versicherungsmaklern geraten. 

Gleichzeitig sind viele Versicherungsvermittler darauf angewiesen, Vorfinanzierungen 

und andere Leistungen eines Versicherers zu erhalten. Entfallen diese, dürften zahl-

reiche Versicherungsvermittler aus dem Markt der Versicherungsvermittlung aus-

scheiden. 

Im Verhältnis zum Versicherungsnehmer bedeutet ein Vergütungs- auch einen Para-

digmenwechsel, weil der Versicherungsvermittler dann seine persönliche Beratungs- 

und Transaktionsleistung unabhängig von dem (angebotenen) Versicherungsprodukt 

rechtfertigen und eine Vergütung dafür verhandeln muss. Für viele Versicherungs-

vermittler dürfte es unattraktiv sein, Transparenz über die eigenen Leistungen herzu-

stellen. Das liegt auch daran, dass das klassische Provisions-/Courtagesystem 

Quersubventionierungen vorsieht, indem Kunden mit den Abschlusskosten des er-

folgreichen Abschlusses auch vergebliche Verkaufsbemühungen gegenüber anderen 

Kunden mit bezahlen. Außerdem werden bei vergleichbarem Aufwand unterschied-

lich hohe Vergütungen abhängig von der Art des Versicherungsprodukts erzielt.61 

Solche Quersubventionierungen werden sich in einem Honorarsystem allenfalls mit 

                                                 
61 Vgl. Beenken (2011). 
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erhöhtem Aufwand rechtfertigen lassen. Tendenziell wird das dazu führen, dass we-

niger Versicherungsvermittler nur noch die risikobewussten Kunden beraten, die vom 

Nutzen einer Beratung nicht mehr überzeugt werden müssen. Außerdem werden von 

den Versicherungsvermittlern tendenziell eher Versicherungsprodukte angeboten 

werden, bei denen das gemessen an traditionellen Provisionen/Courtagen zu erwar-

tende Honorar besonders attraktiv ist bzw. die Zahlungsbereitschaft der Kunden be-

sonders hoch ist. Nach alldem dürfte sich die Honorarvermittlung im Privatkundenge-

schäft tendenziell auf Personenversicherungen fokussieren, während Kompositversi-

cherungen eher im Provisionssystem über Bruttotarife abgesetzt werden. 

Zusammenfassend werden die möglichen Nutzen und Missnutzen der Marktparteien 

dargestellt, die aus dem Honorarvertrieb resultieren und näher zu untersuchen sind: 

Tabelle 2: Nutzen und Missnutzen des Honorarvertriebs 

Marktpartei Möglicher Nutzen Möglicher Missnutzen 

Versicherungsunternehmen  Einsparung: Courtage 

 Einsparung: Courtageverwal-
tung und Zahlungsverkehr 

 Reduzierung des courtageindu-
zierten Frühstornos 

 Zeitbefristeter Vorteil der Netto- 
gegenüber den Bruttotarifen 

 Verlust: Steuerungsmöglichkei-
ten 

 Zusätzlicher Werbeaufwand 

 Bedarf an neuen Anreizen 

 Zunahme adverser Selektion 

 Zunahme: moralisches Risiko 

 Verlust: Renten aus intranspa-
renter Vergütungsgestaltung 

 Rechtsrisiken aus der Vergü-
tungsgestaltung 

Versicherungsnehmer  Kostentransparenz 

 Stärkung der Prinzipal-Stellung 

 Zeitbefristete Arbitragegewinne 

 Intransparenz beim Kostenver-
gleich Brutto- und Nettotarife 

 Berücksichtigung von Mehrkos-
ten durch erhöhten Abrech-
nungsaufwand und Ausfallrisiko 
des Vermittlers 

 Vorsorgeverzicht bei nicht hin-
reichend risikobewussten Kun-
den 

 Steuerrechtsrisiken hinsichtlich 
der Vergütungsgestaltung 

Versicherungsvermittler  Zeitbefristete Vorteile durch 
Erschließung von Marktnischen 

 Zeitbefristete Vorteile durch 
asymmetrische Information über 
den Vergleich von Brutto- und 
Nettotarifen 

 Erhöhtes Haftungsrisiko aus 
Vertrags- und Vergütungsges-
taltung 

 Zusätzlicher Vertragsverhand-
lungs- und -erfüllungsaufwand 

 Ausfallrisiko der Vergütungs-
schuldner 
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5 Ausblick 

Die vom Verbraucherschutzministerium gewünschte Trennung von Beratung und 

Verkauf sowie ein vermehrtes Angebot von Beratung und Vermittlung gegen Honorar 

begegnen einer Reihe von rechtspraktischen und ökonomischen Fragen. Der verbrei-

tete Begriff Honorarberatung wird für grundlegend verschiedene Konstellationen 

verwendet. Richtigerweise ist Honorarberatung allein die von der Vermittlung des 

Versicherungsprodukts unabhängige Beratung über Versicherungen. Davon zu un-

terscheiden ist die Honorarvermittlung, die sich von der traditionell verbreiteten Pro-

visions-/ Courtagevermittlung dadurch unterscheidet, dass Vergütungsschuldner 

nicht der Versicherer, sondern der Kunde ist. Letztere ist derzeit jedenfalls zulässig, 

wenn Nettotarife angeboten und vermittelt werden, worunter nach einhelliger Auffas-

sung Versicherungsverträge zu verstehen sind, in die keine Provisionen/Courtagen 

und nach hier vertretener Auffassung weitergehend auch keine provisions-/         

courtagebezogenen Abschlusskosten eingerechnet sind.  

Als Oberbegriff für die Honorarberatung und Honorarvermittlung wurde der Begriff 

Honorarvertrieb eingeführt. Die Honorarberatung trifft offenbar nur auf eine geringe 

Nachfrage. Dagegen besteht eine hohe Nachfrage nach Vermittlung inklusive Bera-

tung, was für die Honorarvermittlung förderlich sein kann.  

Allerdings müssen die drei betroffenen Marktparteien Versicherungsunternehmen, 

Versicherungskunden sowie Versicherungsvermittler mit verschiedenen Auswirkun-

gen rechnen, die teilweise einen Nutzen und teilweise einen Missnutzen gegenüber 

der traditionellen Provisions-/Courtagevergütung darstellen. Eine abschließende Ab-

wägung von Nutzen und Missnutzen muss jedoch noch geleistet und dabei die drei 

Perspektiven der Marktparteien separat und schließlich gesamtheitlich bewertet wer-

den, ehe Aussagen darüber getroffen werden können, welcher Gesamtnutzen des 

Honorarvertriebs zu erwarten ist. Hier besteht noch erheblicher Forschungsbedarf. 
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